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THEMEN IN DIESER AUSGABE

Unklarheiten zur umsatz-
steuerlichen Organschaft 
(nur) teilweise geklärt

Die inländische Regelung zur umsatz-
steuerlichen Organschaft, also die zu-
sammengefasste steuerliche Erfassung von 
mehreren rechtlich selbständigen Unter-
nehmen als ein Unternehmen im umsatz-
steuerlichen Sinne stand grundsätzlich in 
Frage. Insbesondere die Vereinbarkeit der 
Bestimmung des Organträgers zum ein-
zigen Stpfl. für die Umsätze der Organ-
schaft mit dem Unionsrecht war strittig. In-
soweit hat aber der Europäische Gerichts-
hof mit der Entscheidung vom 1.12.2022 
(Rechtssache C-141/20 „Norddeutsche Ge-
sellschaft für Diakonie“) bestätigt, dass 
der nationale Gesetzgeber den Organ-
träger zum einzigen Stpf l. einer Grup-
pe von Personen, die zwar rechtlich un-
abhängig, aber durch gegenseitige finan-
zielle, wirtschaftliche und organisatorische 
Beziehungen eng miteinander verbunden 
sind, bestimmen kann, wenn der Organ-
träger in der Lage ist, seinen Willen bei 
den anderen Mitgliedern dieser Gruppe 
durchzusetzen.

Allerdings sind an das Merkmal der fi-
nanziel len Eingl iederung als Voraus-
setzung für das Bestehen einer umsatz-
steuerlichen Organschaft punktuell andere 
Anforderungen zu stellen als nach der bis-
herigen Rechtsprechung und Praxis. Dies 
stellt der BFH nun in der Entscheidung 
vom 18.1.2023 (Az. XI R 29/22 als Nach-
folgeentscheidung zu der vorgenannten 
Entscheidung des Europäischen Gerichts-
hofs) heraus. Zwar erfordert die finanziel-
le Eingliederung im Grundsatz, dass dem 
Organträger die Mehrheit der Stimmrechte 
an der Organgesellschaft zusteht. Eine fi-
nanzielle Eingliederung liegt aber auch 
dann vor, wenn die erforderliche Willens-
durchsetzung dadurch gesichert ist, dass 
der Gesellschafter zwar über nur 50 % der 
Stimmrechte verfügt, er aber eine Mehr-
heitsbeteiligung am Kapital der Organ-
gesellschaft hält und er den einzigen Ge-
schäftsführer der Organgesellschaft stellt.

  Praxistipp

Handlungsempfehlung: In der Praxis 
ist zu prüfen, ob nach dieser geänderten 
Rechtsprechung in bislang nicht an-
genommenen Fällen nun eine umsatz-
steuerliche Organschaft vorliegt. Zu be-
achten ist, dass eine solche umsatzsteuer-

liche Organschaft stets und ohne weiteres 
vorliegt, wenn ein Unternehmen finanziell, 
wirtschaftlich und organisatorisch in ein 
anderes Unternehmen eingegliedert ist. 
Rechtsfolge ist insbesondere, dass dann 
nur der Organträger die Umsatzsteuer für 
die gesamte Organgruppe schuldet.

Allerdings hat der BFH nun erneut eine 
Frage zur steuerlichen Behandlung sol-
cher Strukturen dem Europäischen Ge-
richtshof vorgelegt (Vorlagebeschluss v. 
26.1.2023, Az. V R 20/22). Und zwar geht 
es um die wichtige Frage, wie Leistungen 
zwischen einzelnen rechtlich selbständigen 
Einheiten einer solchen umsatzsteuerlichen 
Organschaft behandelt werden. Nach bis-
herigem Verständnis unterliegen solche 
Leistungen nicht der Umsatzbesteuerung. 
Dies kann insbesondere in den Fällen ganz 
erhebliche materielle Bedeutung erlangen, 
in denen der Leistungsempfänger nicht 
oder nicht zum vollen Vorsteuerabzug be-
rechtigt ist, wie z. B. häufig bei der Ver-
mietung von Immobilien oder z. B. auch 
beim Betrieb eines Krankenhauses. In die-
sen Konstellationen verhilft die umsatz-
steuerliche Organschaft nach bisherigem 
Verständnis dazu, dass solche Innen-
umsätze nicht zu einer endgültigen Be-
lastung mit Umsatzsteuer führen.

Der BFH legt dem Europäischen Gerichts-
hof nun explizit (unter anderem) die Frage 
zur Beurteilung vor, ob entgeltliche Leis-
tungen zwischen Personen innerhalb einer 
umsatzsteuerlichen Organschaft jeden-
falls dann dem Anwendungsbereich der 
Mehrwertsteuer unterliegen, wenn der 
Leistungsempfänger nicht (oder nur teil-
weise) zum Vorsteuerabzug berechtigt ist, 
da ansonsten die Gefahr von Steuerver-
lusten besteht. Eine solche Vorlage an den 

Europäischen Gerichtshof ist deshalb ge-
boten, weil das nationale Umsatzsteuer-
recht die EU-weite Mehrwertsteuersystem-
richtlinie umsetzt und letztlich der Europäi-
sche Gerichtshof dafür Sorge trägt, dass 
das innerhalb der EU einheitliche Mehr-
wertsteuersystem auch nach einheitlichen 
Regeln ausgelegt wird.

Hinweis: Damit sind (weiterhin) wichti-
ge Fragen zur umsatzsteuerlichen Organ-
schaft ungeklärt. In der Praxis kann dies 
zu erheblicher Rechtsunsicherheit führen. 
Unter Hinzuziehung fachlichen Rats soll-
ten solche Fälle und das darin bestehende 
materielle Risiko aufgedeckt werden.

AfA auf Aufwendungen 
für eine Homepage

Aufwendungen für die Erstellung einer 
Homepage sind grundsätzlich auf Grund 
der mehrjährigen Nutzbarkeit zu aktivieren 
und können nur über die Abschreibung gel-
tend gemacht werden. Die OFD Frankfurt 
a. M. hat nun mit Verfügung vom 22.3.2023 
(Az. S 2190 A-031-St 214) mitgeteilt, dass 
insoweit von einer Nutzungsdauer von drei 
Jahren ausgegangen werden kann.

Dies vor dem Hintergrund, dass d ie 
FinVerw für die Abschreibung bestimmter 
Computerhardware und Sof tware zur 
Dateneingabe und -verarbeitung den An-
satz einer Nutzungsdauer von einem Jahr 
zulässt (verbunden mit dem Ansatz der vol-
len Jahres-AfA im Jahr der Anschaffung), 
was im Ergebnis eine Sofortabschreibung 
bedeutet. Aufwendungen für eine Home-
page fa l len aber nicht unter den An-
wendungsbereich dieser Regelung.
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  Praxistipp

Handlungsempfehlung: Im Übr igen 
kann die Nutzung der „Sofortabschrei-
bung“ von Computerhardware und Soft-
ware zur Dateneingabe und -verarbeitung 
steuerlich sehr vorteilhaft sein. Dies än-
dert allerdings nichts an der Tatsache, 
dass diese Wirtschaftsgüter in das An-
lageverzeichnis aufzunehmen sind. Dann 
ist aber die Nutzungsdauer mit einem Jahr 
anzusetzen, so dass die Investitionskosten 
als Abschreibung unmittelbar im Jahr der 
Anschaffung aufwandswirksam werden.

Personenhandelsgesell-
schaft als umsatzsteuer-
liche Organgesellschaft

Mit t lerwei le ist unstr it t ig, dass auch 
eine Personenhandelsgesel lschaf t mit 
einer „kapitalistischen Struktur“ – ins-
besondere also eine GmbH & Co. KG – 
Organgesellschaft im Rahmen einer um-
satzsteuerlichen Organschaft sein kann. 
Dies hat nun nochmals der BFH in der 
Entscheidung vom 16.3.2023 (Az. V R 
14/21) bestätigt, andererseits aber auch 
Bedingungen gestellt, die erfüllt sein müs-
sen, damit eine solche GmbH & Co. KG als 
Organgesellschaft anerkannt werden darf. 
Insbesondere muss sichergestellt werden, 
dass dann entsprechende Folgerungen bei 
dem umsatzsteuerlichen Organträger ge-
troffen werden, damit die Besteuerung ins-
gesamt richtig erfolgt.

Der Entscheidungssachverhalt stellte sich 
wie folgt dar: Es ging um die A-GmbH 
& Co. KG (KG). Gesellschaf ter der KG 
waren im Jahr 2010 (Streit jahr) die A-
Verwaltungs-GmbH als Komplementärin 
ohne eigenen Kapitalanteil (Komplemen-
tär-GmbH) sowie die beiden Kommanditis-
ten VA mit einem Kapitalanteil von 80 % 
und SA mit 20 %. Bei der KG bedurften 
Gesellschafterbeschlüsse nach dem Ge-
sellschaftsvertrag grundsätzlich der ein-
fachen Mehrheit der abgegebenen Stim-
men. Gesellschafter der Komplementär-
GmbH waren im Streitjahr ebenfalls VA zu 
80 % und SA zu 20 %. Einziger Geschäfts-
führer war VA. VA verpachtete der KG mit 
Pachtvertrag aus 2008 das Betriebsgrund-
stück und diverse Maschinen, die wesent-
liche Betriebsgrundlagen der KG waren.

Zunächst gingen die Beteiligten davon aus, 
dass keine umsatzsteuerliche Organschaft 
bestand. Die KG gab in 2011 eine nicht 
zustimmungsbedürf tige Umsatzsteuer-
erklärung für das Streitjahr ab mit einer 
Umsatzsteuer von … €, die vollständig be-
zahlt wurde. VA erklärte seine entgeltlichen 
Umsätze aus der Verpachtung der Betriebs-
grundlagen ebenfalls mit einer Umsatz-
steuererklärung 2010 vom 26.8.2011.

Die KG gab am 29.12.2015 eine berichtigte 
Umsatzsteuererklärung für das Streitjahr 

ab, in der sie keine Umsätze mehr erklärte. 
Der Stpfl. beantragte, das Bestehen einer 
Organschaft zwischen VA als Organträger 
und der KG als Organgesellschaft fest-
zustellen. Änderungsanträge für VA als 
Organträger wurden nicht gestellt; inso-
weit lief am 31.12.2015 die Festsetzungs-
frist ab.

Der BFH bestät ig t ,  dass in der vor-
liegenden Konstellation nach der neueren 
Rechtsprechung eine umsatzsteuerliche 
Organschaft vorliegt. Dies hat zur Folge, 
dass die Außenumsätze der GmbH & Co. 
KG grundsätzlich nicht von dieser, son-
dern von VA als Organträger zu erklären 
sind und dieser insoweit die Umsatzsteuer 
an das Finanzamt abzuführen hat. Aller-
dings stellt das Gericht auch heraus, dass 
eine Änderung der Besteuerung für die 
GmbH & Co. KG, also eine Anwendung 
der neueren Rechtsprechung, voraussetzt, 
dass der Organträger für seine Steuer-
festsetzung einen Änderungsantrag stellt.

Zum Vorliegen der umsatzsteuerlichen 
Organschaft im Streitfall führt der BFH 
aus:

  Im Streitfall war VA auf Grund der Ver-
pachtung an die KG Unternehmer. Auch 
die KG übte eine unternehmerische Tätig-
keit aus.

  Die KG war in das Unternehmen des VA 
finanziell eingegliedert, da VA über die 
Mehrheit der Stimmrechte bei der KG ver-
fügte. Die wirtschaftliche Eingliederung 
ergab sich aus der Verpachtung von für 
das Unternehmen der KG wesentlichen 
Betriebsgegenständen durch VA. Die 
organisatorische Eingliederung folg-
te daraus, dass VA einziger Geschäfts-
führer und Alleingesellschafter der Kom-
plementär-GmbH war, die allein für die 
KG geschäftsführungs- und vertretungs-
befugt war.

  VA war damit in der Lage, seinen Wil-
len bei der Organgesellschaft durchzu-
setzen, so dass es ihm auch möglich 
war, die Umsätze des im Organkreis 
zusammengefassten Unternehmens 
ordnungsgemäß zu versteuern und den 
sich daraus ergebenden Verpflichtungen 
auch im Hinblick auf die Umsatztätigkeit 
der Organgesellschaft nachzukommen.

Insbesondere steht der Annahme der um-
satzsteuerlichen Organschaft nicht ent-
gegen, dass an der GmbH & Co. KG neben 
VA auch weitere Gesellschafter beteiligt 
sind, die in das Unternehmen des Organ-
trägers nicht finanziell eingegliedert sind.

Allerdings kam vorliegend die Anwendung 
der neueren Rechtsprechung zur umsatz-
steuerlichen Organschaft nicht zur An-
wendung. Denn macht eine KG geltend, 
dass sie auf Grund geänder ter Recht-
sprechung Organgesellschaft und damit 
nicht Steuerschuldnerin sei, setz t die 
Aufhebung einer gegenüber der KG er-
gangenen Steuerfestsetzung voraus, dass 

der Organträger zur Vermeidung eines 
widersprüchlichen Verhaltens einen An-
trag auf Änderung der für ihn vorliegenden 
Steuer festsetzung stel lt . Organträger 
und Organgesellschaft können nicht be-
anspruchen, im selben Besteuerungs-
zeitraum für den einen Unternehmensteil 
(z. B. Organträger) auf der Grundlage der 
bisherigen Rechtsprechung und für den 
anderen Unternehmensteil (z. B. Organ-
gesellschaft) nach der geänderten Recht-
sprechung besteuert zu werden. Hierzu 
sind nun für den Streitfall in einem zwei-
ten Rechtsgang weitere Feststellungen zu 
treffen, insbesondere ob eine nachträg-
liche Antragstellung bei VA verfahrens-
rechtlich noch möglich ist.

  Praxistipp

Handlungsempfehlung: Gerade bei 
GmbH & Co. KG sollte in der Praxis sehr 
sorgfältig geprüft werden, ob möglicher-
weise eine umsatzsteuerl iche Organ-
schaft vorliegt. Dann wären deren Fol-
gen insbesondere in den Umsatzsteuer-
erklärungen abzubilden. Für diese Prüfung 
ist anzuraten, steuerlichen Rat einzuholen.

Bildung von Pensions-
rückstellungen in der 
steuerlichen Gewinner-
mittlung

Die Passiv ierung von Pensionsrück-
stellungen in der steuerlichen Gewinn-
ermitt lung ist deutlich restriktiver als 
in der Handelsbilanz. Dies gilt nicht nur 
für die Bewertung der Rückstellung, son-
dern auch für die Voraussetzungen hin-
sichtlich des Ansatzes. Steuerlich ist zu-
nächst Voraussetzung für die Bildung einer 
Pensionsrückstellung, dass die Pensions-
zusage rechtsverbindlich erteilt wurde. 
Daneben setzt das Gesetz grundsätzlich 
voraus, dass die Zusage keinen Vorbe-
halt der Minderung oder des Entzugs 
der Pensionsanwartschaft oder der 
Pensionsleistung enthält. Nur unter sehr 
engen Einschränkungen ist ein Vorbehalt 
zulässig. Insbesondere ein Vorbehalt des 
jederzeit igen Widerrufs der Pensions-
zusage oder sonstige Vorbehalte, die nach 
der arbeitsrechtlichen Rechtsprechung den 
Widerruf nach freiem Belieben zulassen, 
schließen die Bildung einer steuerlichen 
Pensionszusage aus.

Dies bestätigt nun der BFH in der Ent-
scheidung vom 6.12.2022 (Az. IV R 21/19). 
Insbesondere entscheidet das Gericht, dass 
die gesetzliche Regelung sehr eng auszu-
legen ist. Damit widerspricht der BFH der 
teilweise in der Fachliteratur vertretenen 
Auffassung. Im Streitfall ist die Bildung 
der Pensionsrückstellung in der Steuer-
bilanz versagt worden, weil die Pensions-
regelung den Vorbehalt enthielt, dass eine 
ihr zu Grunde liegende „Transformations-
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tabelle“ und der Zinssatz einseitig durch 
die pensionsverpflichtete Gesellschaft ge-
ändert werden konnten.

  Praxistipp

Handlungsempfehlung: Pensionszusagen 
dürfen nur in ganz eng begrenztem Um-
fang Vorbehalte enthalten, damit steuer-
wirksam eine Pensionsrückstellung ge-
bildet werden kann. Bestehende Pensions-
rückstellungen sollten insoweit überprüft 
werden.

Ansatz pauschaler  
Betriebsausgaben bei 
bestimmten freiberuf- 
lichen Tätigkeiten

Die steuerlichen Einkünfte sind im Grund-
satz anhand einer Gewinnermittlung zu er-
mitteln. Dabei können Betriebsausgaben 
nur insoweit angesetzt werden, als diese 
tatsächlich angefallen und nachgewiesen 
werden. Bei bestimmten freiberuflichen 
Tätigkeiten lässt die FinVerw aus Verein-
fachungsgründen den Ansatz pauschaler 
Betriebsausgaben zu. Diese Pauschalsätze 
sind nun ab 2023 angehoben worden:

  bei hauptberuflicher selbständiger 
schriftstellerischer oder journalisti-
scher Tätigkeit auf 30 % der Betriebs-
einnahmen aus dieser Tätigkeit, höchs-
tens jedoch 3 600 € jährlich (bis VZ 2022: 
2 455 €),

  bei wissenschaftlicher, künstlerischer 
oder schriftstellerischer Nebentätig-
keit (auch Vortrags- oder nebenberuf-
liche Lehr- und Prüfungstätigkeit), so-
weit es sich nicht um eine nebenberuf-
liche Tätigkeit als Übungsleiter, Aus-
bilder usw. handelt, deren Einnahmen 
bis zu 3 000 € im Jahr steuerfrei gestellt 
sind, auf 25 % der Betriebseinnahmen 
aus dieser Tätigkeit, höchstens jedoch 
900 € jährlich (bis VZ 2022: 614 €). Der 
Höchstbetrag von 900 € kann für alle 
Nebentätigkeiten, die unter die Verein-
fachungsregelung fallen, nur einmal an-
gesetzt werden.

  Praxistipp

Handlungsempfehlung: Stets können 
etwaige höhere Betriebsausgaben nach-
gewiesen werden. Insoweit kann jahres-
weise geprüft werden, ob der Ansatz der 
tatsächlich angefal lenen Betr iebsaus-
gaben oder der Pauschalen günstiger ist. 
Gegebenenfalls kann auch aus Verein-
fachungsgründen auf eine Aufzeichnung 
der Betriebsausgaben verzichtet werden, 
wenn absehbar ist, dass die Pauschal-
ansätze nicht überschritten werden.

chen Konstellationen das Finanzamt den 
steuerlichen Abzug auch von allgemeinen 
Verwaltungskosten teilweise versagt.

Job-Ticket/ 
Deutschlandticket

Das seit 1.5.2023 gültige Deutschland-
ticket („49 €-Ticket“) zur unbegrenzten 
deutschlandweiten Nutzung des Schienen-
personennahverkehrs (SPNV) sowie der 
Verkehrsmittel des Öffentlichen Personen-
nahverkehrs (ÖPNV) gibt für Arbeitgeber 
Anlass zu der Überlegung, ob dieses den 
Arbeitnehmern verbilligt als Corporate Be-
nefit zur Verfügung gestellt werden soll. 
Insbesondere können die Konditionen des 
Deutschland-Job-Tickets in Anspruch ge-
nommen werden, nach denen sich der Ab-
gabepreis um 5 % reduzier t, wenn der 
Arbeitgeber einen Mindestzuschuss von 
25 % auf den Ausgabepreis gewährt. Job-
Tickets, Fahrtkostenzuschüsse oder auch 
Fahrrad-Leasing sind ein beliebter Bene-
fit zur Mitarbeiterbindung.

Vorteilhaft sind insoweit insbesondere 
die Möglichkeiten, diese Benefits steuer- 
und sozialversicherungsfrei zu gewähren. 
Fahrtkostenzuschüsse oder Sachbezüge 
für den mit öffentlichen Verkehrsmitteln 
zurückgelegten Weg von der Wohnung zur 
ersten Tätigkeitsstätte werden steuerlich 
auf zweierlei Weise gefördert, nämlich 
unter unterschiedlichen Voraussetzungen 
durch

   eine Steuerbefreiung oder

   eine Lohnsteuerpauschalierung  
mit 25 %,

wobei in beiden Fällen die Zuschüsse bzw. 
Sachbezüge nicht der Sozialversicherungs-
pflicht unterliegen.

Die verschiedenen lohnsteuerlichen Op-
tionen sind für den Einzelfall zu prüfen.

Inflationsausgleichsprä-
mie – weitere Hinweise 
der Finanzverwaltung

Arbeitgeber können ihren Arbeitnehmern 
eine Inflationsausgleichsprämie (IAP) bis 
zu einem Betrag von 3 000 € in dem Zeit-
raum vom 26.10.2022 bis zum 31.12.2024 
steuer- und sozialabgabenfrei gewähren. 
Insoweit muss es sich zwingend um eine 
Leistung handeln, die zusätzl ich zum 
ohnehin geschuldeten Arbeitslohn ge-
währt wird.

Zu Einzel f ragen dieser Regelung hat 
die FinVerw ein FAQ-Dokument heraus-
gegeben. Insoweit ist auf folgende aktu-
elle Ausführungen hinzuweisen:
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Bei einer Holding-GmbH 
& Co. KG anfallende 
Kosten im Hinblick auf 
erhaltene Gewinnaus-
schüttungen ggf.  
steuerlich nur teilweise 
abzugsfähig

Vereinnahmt eine gewerbliche Personen-
gesellschaft mit natürlichen Personen als 
Gesellschafter Gewinnausschüttungen aus 
der Beteiligung an einer Kapitalgesell-
schaft, so sind diese zu 40 % steuerfrei 
gestellt. Dies geschieht mit dem Ziel, eine 
mehrfache ungemilderte Belastung sowohl 
auf Ebene der Kapitalgesellschaft (dort mit 
Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer) als 
auch bei den Gesellschaftern der Personen-
gesellschaft mit Einkommensteuer zu ver-
meiden. Diese teilweise Steuerfreistellung 
der Gewinnausschüttung hat aber auch 
zur Konsequenz, dass wirtschaftlich damit 
im Zusammenhang stehende Betriebsaus-
gaben entsprechend nur zu 60 % steuer-
lich berücksichtigt werden dürfen.

Insoweit ist nun nicht abschließend ge-
klärt, welche Kosten mit den teilweise 
steuerfreien Gewinnausschüttungen in 
„wirtschaftlichem Zusammenhang“ stehen. 
Das FG Köln hatte nun insoweit über einen 
in der Praxis nicht selten vorkommenden 
Fall zu entscheiden. Im Urteilsfall ging 
es um eine GmbH & Co. KG, deren Tätig-
keit ausschließlich darin bestand, Anteile 
an der A Verwaltungs- und Beteiligungs-
GmbH zu halten. Im Streit stand nun, ob die 
Kosten für die Erstellung eines Konzernab-
schlusses sowie allgemeine Verwaltungs-
kosten (u. a. Rechts- und Beratungskosten, 
IHK-Beiträge und Kontoführungskosten) 
dem teilweisen Abzugsverbot unterfallen.

Das FG Köln hat mit Urteil vom 25.8.2022 
(Az. 3 K 999/20) hierzu entschieden, dass 
Konzernabschlusskosten und Gemein-
kosten einer Holdinggesellschaft, deren 
einzige Tätigkeit im Halten einer GmbH-
Beteiligung besteht, in wirtschaftlichem 
Zusammenhang mit den hieraus erzielten 
Einnahmen stehen und damit nur zu 60 % 
steuerlich berücksichtigt werden dürfen. Da 
im Urteilsfall die gesamten Aufwendungen 
der Stpfl. keiner anderen Einkunftsquelle 
zuzuordnen waren, weil die Tätigkeit der 
GmbH & Co. KG allein im Halten der Be-
teiligung bestand, standen zwangsläufig 
sämtliche Aufwendungen im Zusammen-
hang mit den teilweise steuerfreien Ein-
nahmen aus der GmbH und unterlagen 
somit dem teilweisen Abzugsverbot.

Hinweis: Diese Frage ist bislang höchst-
richterlich noch nicht geklärt. Daher bleibt 
das nun beim BFH unter dem Az. IV R 
25/22 anhängige Revisionsverfahren ab-
zuwarten. In der Praxis muss allerdings 
das Risiko gesehen werden, dass in sol-
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Hinweis: Die Darstellungen dienen aus schließlich Informationszwecken  
und ersetzen nicht die Beratung im Einzelfall.
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  Die Steuerbefreiung kann für mehrere 
(Teil-)Leistungen in Anspruch genommen 
werden, die in dem begünstigten Zeit-
raum gewährt werden. Auch eine Aus-
zahlung beispielsweise in monatlichen 
Teilbeträgen ist aus steuerlicher Sicht 
möglich. Die Teilleistungen müssen nicht 
auf einer einheitlichen Entscheidung 
über die Gewährung beruhen, sondern 
können jeweils eigenständig beschlossen 
oder vereinbart werden.

  Dagegen findet die Steuerbefreiung bei 
dauerhaften Lohnerhöhungen keine An-
wendung, da nur Zusatzleistungen be-
günstigt sind.

  Unschädlich ist es dagegen für die 
Steuerfreiheit, wenn die IAP im Zu-
sammenhang bzw. in Kombination mit 
einer dauerhaften Lohnerhöhung zusätz-
lich zum ohnehin geschuldeten Arbeits-
lohn gewährt wird.

Beispiel der FinVerw:

Der Arbeitgeber gewährt seinen Arbeit-
nehmern Leistungen zum Inflationsaus-
gleich i. H. v. insgesamt 2 000 €, deren 
Zahlung in mehreren Schritten erfolgen 
soll, beginnend mit einer Sonderzahlung 
von 1 000 € im Juni 2023. In den Mona-
ten Juli 2023 bis einschließlich Novem-
ber 2023 sollen dann monatliche Sonder-
zahlungen i. H. v. jeweils 200 € geleistet 
werden. Ab dem 1.12.2023 soll der Lohn 
dauerhaft um monatlich 300 € erhöht wer-
den. Auch die dauerhafte Lohnerhöhung 
wird mit Inf lationsgesichtspunkten be-
gründet.

Lohnsteuerliche Würdigung: Die einzelnen 
Komponenten der Lohnerhöhung sind ge-
trennt voneinander zu beurteilen: Die in 
mehreren Teilbeträgen gewährte IAP i. H. v. 
insgesamt 2 000 € ist steuer- und sozialver-
sicherungsfrei. Die danach einsetzende re-
guläre – und dauerhaft wirkende – Lohn-
erhöhung von monatlich 300 € unterliegt 
dagegen der Steuer- und der Sozialver-
sicherungspflicht.

Hinweis: Dies verdeutlicht die großen Ge-
staltungsspielräume bei der Ausgestaltung 
einer steuer- und beitragsfreien Inflations-
ausgleichsprämie. Im Einzelfall sollten 
die Einmalzahlung und eine sich an-
schließende dauerhafte Lohnerhöhung 
eindeutig vertraglich abgrenzbar sein.

Schlussabrechnung zu 
den Corona-Wirtschafts-
hilfen: Fristverlängerung 
bis 31.8.2023

Die Anträge auf Überbrückungshilfen 
sowie November- und Dezemberhilfen, 
die über prüfende Dritte eingereicht wur-
den, wurden häufig auf Basis von Umsatz-
prognosen und prognostizierten Kosten be-

willigt. Auf Grundlage der tatsächlichen 
Umsatzzahlen und Fixkosten muss eine 
Schlussabrechnung durch die prüfenden 
Drit ten erfolgen. Nach Prüfung durch 
die Bewilligungsstelle wird im Schluss-
bescheid eine endgültige Förderhöhe mit-
geteilt. Das kann je nach gewählten Pro-
grammen zu einer Bestätigung der er-
haltenen Mittel oder zu einer Nach- oder 
Rückzahlung führen.

Die Frist zur Einreichung der Schlussab-
rechnung wurde nun bis zum 31.8.2023 
verlängert. Sofern im Einzelfall eine Ver-
längerung für die Einreichung der Schluss-
abrechnung erforderlich ist, kann eben-
falls bis zum 31.8.2023 im digitalen An-
tragsportal eine Nachfrist bis 31.12.2023 
beantragt werden.

Handel mit Kryptowäh-
rungen: Steuerliche 
Pflichten beachten

Das FinMin NRW teilt mit, dass dieses 
nach einem Auskunftsersuchen bei einer 
Krypto-Handelsplattform ein Datenpaket 
auswertet. Mit den Datensätzen überprüfen 
die Ermittler, ob die Nutzer der Plattform 
ihre Gewinne richtig versteuert haben. In-
zwischen haben auch andere Bundesländer 
Einsicht in die Daten.

Dies ist vor dem Hintergrund der vom 
BFH mit Urtei l v. 14.2.2023 (Az. IX R 
3/22) bestätigten Sichtweise zur steuer-
lichen Behandlung des Handels mit Krypto-
währungen zu sehen. Insoweit gilt für den 
Handel mit solchen Währungen durch pri-
vate Kapitalanleger:

  Kryptowährungen wie Bitcoin, Ether-
eum und Monero sind als „anderes Wirt-
schaftsgut“ einzustufen. Damit werden 
Gewinne (und Verluste) aus dem Handel 
mit solchen Währungen steuerlich er-
fasst, wenn zwischen Kauf und Verkauf 
eine Zeitspanne von nicht mehr als einem 
Jahr liegt. Dann erfolgt eine steuerliche 
Erfassung als sonstige Einkünfte aus 
einem privaten Veräußerungsgeschäft. 
Diese virtuellen Währungen werden an-
geschafft, wenn sie im Tausch gegen 
Euro, eine Fremdwährung oder andere 
virtuelle Währungen erworben werden; 
sie werden veräußert i. S. d. Vorschrift, 

wenn sie in Euro oder gegen eine Fremd-
währung zurückgetauscht oder in ande-
re Currency Token umgetauscht werden.

  Wird diese Jahresfrist überschritten, so 
sind Gewinne und Verluste steuerlich 
unbeachtlich.

  Einkünfte aus Kapitalvermögen werden 
aus dem Handel mit solchen Währun-
gen nicht erzielt.

  Praxistipp

Handlungsempfehlung: Entscheidend für 
die Frage der steuerlichen Erfassung bei 
dem Handel von Kryptowährungen durch 
private Kapitalanleger ist also die Jahres-
frist. Sehr sorgfältig sollten Handelsaktivi-
täten dokumentiert werden und die steuer-
lichen Erklärungspflichten sollten sorg-
fältig geprüft werden. Bei Nichtbeachtung 
drohen auch steuerstrafrechtliche Risiken.

Aufwendungen für ein 
Hausnotrufsystem – keine 
Steuerermäßigung bei 
der Einkommensteuer

In zwei weitgehend inhaltsgleichen Ent-
scheidungen (v. 15.2.2023, Az. VI R 7/21 
und v. 23.3.2023, Az. VI R 8/21) hat der 
BFH entschieden, dass für ein Hausnot-
rufsystem, das im Notfall lediglich den 
Kontakt zu einer 24-Stunden-Service-
zentrale herstellt, die soweit erforderlich 
Dritte verständigt, die Steuerermäßigung 
für haushaltsnahe Dienstleistungen bei der 
Einkommensteuer nicht in Anspruch ge-
nommen werden kann. Insoweit fehlt es an 
dem Bezug zum Haushalt des Stpfl., was 
für die Gewährung der Steuerermäßigung 
zwingend ist.

Hinweis: Dies ist dann anders zu be-
urteilen, wenn im Notfall der Betreiber 
des Notrufsystems unmit telbar Hi l fe 
leistet. So hatte der BFH mit Urteil vom 
3.9.2015 entschieden, dass für ein mit der 
Betreuungspauschale abgegoltenes Notruf-
system, das innerhalb einer Wohnung im 
Rahmen des „Betreuten Wohnens“ Hilfe-
leistung rund um die Uhr sicherstellt, die 
Steuerermäßigung in Anspruch genommen 
werden kann.
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